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W1 sich 165 ben eE1INZz st 11 odwoll Sanz gleich,
WEr bte,die Irennungkönne sofort überwunden den

ein her VerWille, WVe Liebe und Freundschaft überall herrschten,
kennt nıcht Aur den Ernst jeder religiösen Entscheidung, sondernauch den
absoluten Wahrheitsanspruch der Offenbarung Gottes.Solche Überzeugun-
SCcHh lassen sich nıcht diskutierend aus der Weltschaffen. Sie schwinden auch
annn nicht, wenn iIna  —_ sich ımmer NUur iıber JeNE Glaubenssätze unterhält,
die beide Seiten SCHICLUSAIN festzuhalten scheinen.

Die für die Einheit ı Glauben unerläßliche Eingliederung i die Ge-
meinschaft der apostolischen Kirche erfordert Entschlußs, der niemals
allein durch sachlich vorgetrageneGründe geweckt werden kann. Kinesolche
Entscheidung ıst auf JeENE Macht aANSCWIESCH, die alleindas Herz des Men-
schen wandeln VETMAS: Sie bedart der barmherzigen Gnade Gottes. Wir
werden vielleicht och Jange nebeneinander leben müssen, bis dieseGnade
gegeben WIT  d. Das enthebt unNns aber nıcht der Verpflichtung, ber das selbst-
verständliche (sebet die Einheit hinaus auch ach CHICINSAMLEN
Handeln streben,das TOTZ der bleibenden Gegensätze des Glaubens i
vielen Bereichen möglich, ja notwendig ıst Raum des politischen_, Z1a-
len nd kulturellen Lebens. Vielleicht ist gerade dies die Aufgabe, die ott
uns heute gestellt hat

Der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs-und
Bıldungswesen un die Konfessionelle

Volkshbüchereiarbeıt
OEP

(GEDANKEN ZUM GUTACHTEN
.„„ZUR SITUATION UN UFGABE DER DEUTSCHE ERWACHSENENBILDUNG “

Der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- un Bildungswesen hat
Januar 1960 6e1MN Gutachten un Kmpfehlungen „Zur Situation un! Auf-

gabe der deutschenErwachsenenbildung” herausgegeben 1, die inzwischen
der deutschen Offentlichkeit vıel Beachtung, manche Zustimmung

und auch manche Kritik gefunden haben?. Ta die Veröffentlichungen des

Stuttgart 1960, Ernst Klett-Derlag.
Vgl Frankfurter Allgemeıine LZeitung VO. April 1960 (BrigitteBeer, Bil-

dung ist keine Privatsache); Die Welt VO April (Hans Wenke, Miıt Berufs-
interessen iıst N1ıCc  h.t getan); Rheinischer Merkur VOo. 17 Aprıl (Albrechtek-

4°)
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len wird man auch dieses Gutachten um So weniger übe forern dürfen,
als es sich gerade hier heikle und umstrittene Fragen, ja um ein brennen-
des Problem handelt, das mutig angefaßt haben dem Deutschen Aus-
schuß ZU Verdienst gereicht. In einer knappen Stellungnahme haben 1Nn-
zwischen die kirchlichen Büchereiverbände#4 ihre Bedenken gegenübef diesem
Gutachten ausgesprochen®, hne damit die seınem Grundsatzteil gelei-
sSTIE Arbeit Zzu verkennen

Dem Cutachten sın  d, iın einer S1IC  h schon schwieri_gen un: durch vor:
aufgegangene Diskussionen och erschwerten Situation etwa ZUum BegrI1
der Erwachsenenbildung der Gegenwart, ZuUur grundsätzlichenGleichberech-
tigung ihrer verschiedenen Instıtutionen, zZzu ihrem religıösen Fundus —,
Formuhierungen gelungen, die für die künftige Diskussion eine brauchbare
Basis abgeben. ITrotzdem glauben die konfessionellen Volksbüchereien
mehr als die übrigen Erwachsenenbildungseinrichtungen der Kirchen An-
lafß ZUr Sorge haben; mussen doch VOLr allem s1e sich im Empfehlungsteil,
den das utachten den grundsätzlichen Ausführungen anschließt?, ihrer
Arbeit verkannt un unterschätzt sehen un also befürchten, iın ihrer KOör-
derung benachteiligt werden.

Hier soll nun versucht werden, das Gutachten jenen Stellen anzuleuéh-
ten, a denen sich mıiıt der Lage der konfessionellen Volksbüchereien in
Deutschland befaßt. Die vorab zu treffende Feststellung, da{fß der Deutsche
Ausschufß für sein Gutachten keinerlei informatorische Fühlung mıiıft den
für die irchliche Volkshbüchereiarbeit verantwortlichen Stellen aufgenom-
men hat, obwohl 1m Vorwort ausdrücklich betont, „Sachverständige  und
Praktiker“‘ selen ‚p  €l den Vorarbeiten Z ate gezogen worden‘“‘8, Mas die
Notwendigkeit einer „Nachbereitung‘‘ des Gutachtens erst recht dartun,
der niemand mehr interessiert se1ın wird als der Deutsche Ausschuß selbst.
kel, Deutsche Erwachsenenbildung); Allgemeıne Sonntagszeitung vom 1. Maı
(Alois Schardt, Erwachsenenbildung und Demokratie); Franz Pöggeler, Bıildung
1m Anspruch der Gesellschafit, 1n : Echo der Zeit 8. Apriıl 1960; ferner Hellmut
Becker, SsSumme, Programm und pell. Was bedeutet für
olkshochschule Ln Westen J. H

das Gutachten . In :Beilage 1.Vgl das Vorwort des Gutachtens.
und Deutscher Verband evangelischerrelen,

Borromäusvereın, S: Michaelsbug
edruckt u. iın den Mitteilungen aus derZentrale des Borromäusvereins Bonn(1960)

Vegl. auch die Erklärung von Hellmut Becker und Bernhard Hanßler für
den Deutschen Volkshochschulverband bzw für die Bundesarbeitsgemeinschaft für katho-
lLische Erwachsenenbildung, in Erwachsenenbildung 6, (1960) 45; Kritik am Gut-
achten uBerte die Bundesarbeitsgemeinschaft ın einer weıteren Stellungnghme.‚ eb 9

nittAbsch
Vorwort des Gutachtens.
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FORMALEBEDENKEN.
A} Nachdem das Gutachten ı fünt Kapiteln die Theorie der Erwachsenenbil-

Auigaben der freien Erwachsenenbildung i heutigen Deutschland“® dar,
be1i darunter die Bundesrepublik und untier ‚„„Ireier Krwachsenenbildung
11112 Unterschied ZUr sogenannten „gebundenen dieser Terminologie wıird
welltler untien CIN1LSES gesagt vorab die Arbeit der konftessionell nicht D
bundenen, Bereich der Volksbüchereien also der ommunalen Erwach-
senenbildungseinrichtungen verstanden ist? Niemand wird bestreiten, da{iß

ZU Aufgabe utachtens gehört Anschluß die VO  — ihm ent-
wickelte Theorie der Erwachsenenbildung auch Ausführungen deren
Struktur ınd Aufgabe machen, 6e1Nn (sutachten SCIM3N soll, das nicht

der Theorie stecken bleiben ıll uch die 1er VOTSCHOMUNLENEC
JIrennung der beiden ı1111 theoretischen eil aufgewiesenen Gruppen der Kr-
wachsenenbildung ist nıichts einzuwenden: Gegenteil mul Ina  w C111C

solche getrennte Behandlung schon deshalb ausdrücklich begrüßen, weil 1Ur
der charakteristischen Kigenart beider Gruppen Rechnung geiragen, 1LUFr
auch die Art der Empfehlungen dessen, w as j1er un dort tiun und ZUu

ordern 1ST deutlich gemacht werden ann., Insofern aber 1st das Gutachten
un das mindert Wert erhehlich unvollständig, als unterlas-

SCIH hat den Kapiteln VI und VILI Ausführungen „Struktur und Aufgaben
der gebundenen Krwachsenenbildung anzuschlielßen. Im übrigen 1st 6S nıcht
unbedenklich, alle Krwachsenenbildungseinrichtungen, die ach dem (1
achten nıcht „Irei  c. genannt werden, unbesehen mıiıt der Kinheitsbezeichnung
„gebunden“ belegen.

Dieses Fehlen adäquaten Behandlung der sogenannten „gebunde-
LeIN Krwachsenenbildungsarbeit wird och dadurch esonders deuthlich da{fß
das utachten ann doch bei Behandlung der ‚„‚Treien Krwachsenenbildung

Randbemerkungen un Hinweisen 11INNTMMer wıeder auch auf die ‚„gebun-
ene  .. Krwachsenenbildungsarbeit hınweist10,

I JIiE VOLKSBÜCHEREIARBEIT I} UTACHTEN
Mit „Struktur und Aufgaben der Volkshüchereien“‘ der sogenannten

„Ireien“‘, kommunalen Volksbüchereien, befaifst sich Abschnitt des sech-
sten Kapitels11! Anschließend die Feststellung, das Buch SCI unentbehr-
Licehes Mıittel jeder Biıldung, SC1 VOT allem CIM vorzüglichesMittel der Selbsti-
bildung, hebt das Gutachten hervor, die Sıtnation der Volksbüchereien
der Bundesrepublik stehe hiınter der Kntwicklung 1 Skandinavien, ro1s-
briıtannien und USA neuerdings auch ı Ruflsland und Japan, zurück HDar-
4S wıird die Notwendigkeit VO Büchereigesetzen, WIEC S1IC ebenfalls in den

10 .. Gelegentliche Hinweise aut die gebundene Erwachsenenbildung ergeben sıch ]-
weıls AUS der Sache.“‘
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USA, KEngland undn  e  E  -  sche Ausschuß  das Erziehungs  d Bildungswesen  \  USA, ; 1n " England / und Skandmav1en lsei'tj langem bestehen‚  „ gef  (;ige‚/rf: In ' jj‘ N  Deutschland gebe es noch kein ‚umfassendes Büchereigesetz‘“. „Als seine  Schrittmacher sind verbindliche Richtlinien und Mehrjahrespläne anzusehen,  wie sie heute schon in Berlin und Hamburg bestehen.‘“1?  Tatsächlich ist die gesetzliche Regelung der Volksbüchereiarbeit in der  Bundesrepublik sehr uneinheitlich. Das liegt einmal an der Kulturhoheit  der Länder, durch die ein „umfassendes Büchereigesetz‘ höchstens insofern  zu erreichen wäre, als der gleiche Gesetzesvorschlag in allen Ländern die  erforderliche parlamentarische Mehrheit finden könnte. Das Zustandekom-  men solcher Gesetze dürften aber wohl auch die unerfreulichen Differenzen  behindert haben, die in der bisherigen Behandlung dieser Frage zwischen  den kommunalen und den konfessionellen Volksbüchereisprechern sichtbar  wurden.  Der Ruf nach einem Büchereigesetz wurde 1949 laut, nachdem durch die  Währungsreform auch dem Buchschaffen wieder eine wirtschaftliche Grund-  Jlage in Aussicht gestellt war?3. Durch ein solches Büchereigesetz sollte er-  reicht werden, daß „in jedem Ort, in dem eine Schule vorhanden ist, auch  eine unentgeltlich zugängliche Volksbücherei geschaffen wird‘“1*. Träger  dieser Volksbüchereien sollten die Gemeinden oder Gemeindeverbände sein !®  Für den Fall, daß ausnahmsweise auch „Büchereien von Bildungsvereinen,  kirchlichen oder gewerkschaftlichen Organisationen‘‘ diese Aufgabe über-  nähmen, wurde gefordert, diese müßten „allgemein zugänglich und inhalt-  lich universal, d. h. im Bestandsaufbau und in der Verwaltung von echter  Toleranz paritätisch getragen werden. Das Land hätte in solchen Fällen dar-  auf zu achten, daß die Existenz der Bücherei nicht durch den Wechsel der  Leiter oder der örtlichen Anschauungen über Wert und Form der Bücherei  gefährdet würde.‘“16  Wer mit der Problematik der Materie auch nur ein wenig vertraut war,  mußte aus diesen Formulierungen den Schluß ziehen: Das erstrebte Büche-  reigesetz sollte, wenn nicht ausschließlich, so doch primär, den von den  Kommunen getragenen Büchereien zugute kommen. Von den konfessionel-  len Büchereien verlangte man gegebenenfalls die Erfüllung von drei Be-  dingungen: sie müßten allgemein zugänglich sein ; sie müßten das von ihnen  seit je gepflegte Auswahlprinzip ihres Buchbestandes aufgeben; sie sollten  sich schließlich unter die Aufsicht der staatlichen Büchereistellen begeben.  Währgrid die Allgemeinzugänglichkeit der konfessiont;llen Volksbüche-  12 S, 66. Aus den Richtlinien und Mehrjahresplänen der beiden genannten Länder er-  halten die konfessionellen Büchereien bisher keinerlei Förderung.  13 Vgl. besonders J. Langfel  dt, Das Offentliche Büchereiwesen als Grundlage  der Volksbildung, in: ‚Bücherei und Bildun  g 2,7 (1950) 492]494; A. Jennewein,  Wir brauchen ein Büchereigesetz!, ebd. 495/504.  14 Langfeldt a.a.O. 493.  15 So 82 der von Jennewein a.a.O. vorgelegten  „Richtsätze‘‘; Jennewein modifizierte  sie später dahin,  daß dies in der Regel so sein solle, aber, Ausnahmen möglich seien,  ‚vgl.  Wasist das Ziel eines Büchereigesetzes?, ebd. 3,3  (1951) 167.  16 Langfe!dt a.a.0.  45Skandinavien seit langembestehen. gef(V)lger"[.‘ In An  e  E  -  sche Ausschuß  das Erziehungs  d Bildungswesen  \  USA, ; 1n " England / und Skandmav1en lsei'tj langem bestehen‚  „ gef  (;ige‚/rf: In ' jj‘ N  Deutschland gebe es noch kein ‚umfassendes Büchereigesetz‘“. „Als seine  Schrittmacher sind verbindliche Richtlinien und Mehrjahrespläne anzusehen,  wie sie heute schon in Berlin und Hamburg bestehen.‘“1?  Tatsächlich ist die gesetzliche Regelung der Volksbüchereiarbeit in der  Bundesrepublik sehr uneinheitlich. Das liegt einmal an der Kulturhoheit  der Länder, durch die ein „umfassendes Büchereigesetz‘ höchstens insofern  zu erreichen wäre, als der gleiche Gesetzesvorschlag in allen Ländern die  erforderliche parlamentarische Mehrheit finden könnte. Das Zustandekom-  men solcher Gesetze dürften aber wohl auch die unerfreulichen Differenzen  behindert haben, die in der bisherigen Behandlung dieser Frage zwischen  den kommunalen und den konfessionellen Volksbüchereisprechern sichtbar  wurden.  Der Ruf nach einem Büchereigesetz wurde 1949 laut, nachdem durch die  Währungsreform auch dem Buchschaffen wieder eine wirtschaftliche Grund-  Jlage in Aussicht gestellt war?3. Durch ein solches Büchereigesetz sollte er-  reicht werden, daß „in jedem Ort, in dem eine Schule vorhanden ist, auch  eine unentgeltlich zugängliche Volksbücherei geschaffen wird‘“1*. Träger  dieser Volksbüchereien sollten die Gemeinden oder Gemeindeverbände sein !®  Für den Fall, daß ausnahmsweise auch „Büchereien von Bildungsvereinen,  kirchlichen oder gewerkschaftlichen Organisationen‘‘ diese Aufgabe über-  nähmen, wurde gefordert, diese müßten „allgemein zugänglich und inhalt-  lich universal, d. h. im Bestandsaufbau und in der Verwaltung von echter  Toleranz paritätisch getragen werden. Das Land hätte in solchen Fällen dar-  auf zu achten, daß die Existenz der Bücherei nicht durch den Wechsel der  Leiter oder der örtlichen Anschauungen über Wert und Form der Bücherei  gefährdet würde.‘“16  Wer mit der Problematik der Materie auch nur ein wenig vertraut war,  mußte aus diesen Formulierungen den Schluß ziehen: Das erstrebte Büche-  reigesetz sollte, wenn nicht ausschließlich, so doch primär, den von den  Kommunen getragenen Büchereien zugute kommen. Von den konfessionel-  len Büchereien verlangte man gegebenenfalls die Erfüllung von drei Be-  dingungen: sie müßten allgemein zugänglich sein ; sie müßten das von ihnen  seit je gepflegte Auswahlprinzip ihres Buchbestandes aufgeben; sie sollten  sich schließlich unter die Aufsicht der staatlichen Büchereistellen begeben.  Währgrid die Allgemeinzugänglichkeit der konfessiont;llen Volksbüche-  12 S, 66. Aus den Richtlinien und Mehrjahresplänen der beiden genannten Länder er-  halten die konfessionellen Büchereien bisher keinerlei Förderung.  13 Vgl. besonders J. Langfel  dt, Das Offentliche Büchereiwesen als Grundlage  der Volksbildung, in: ‚Bücherei und Bildun  g 2,7 (1950) 492]494; A. Jennewein,  Wir brauchen ein Büchereigesetz!, ebd. 495/504.  14 Langfeldt a.a.O. 493.  15 So 82 der von Jennewein a.a.O. vorgelegten  „Richtsätze‘‘; Jennewein modifizierte  sie später dahin,  daß dies in der Regel so sein solle, aber, Ausnahmen möglich seien,  ‚vgl.  Wasist das Ziel eines Büchereigesetzes?, ebd. 3,3  (1951) 167.  16 Langfe!dt a.a.0.  45e  Ar  Hn

Deutschland gebe noch eın ‚umfassendes Büchereigesetz‘“‘. „„Als seine
Schetnacher sind verbindliche Rıchtlinıen und Mehrjahrespläne anzusehen,
wWw1€e s16E heute schon ın Berlin und Hamburg bestehen.‘‘ 12

Tatsächlich ist die gesetzliche KRegelung der Volksbüchereiarbeit in der
Bundesrepublik sechr uneinheıtlich. Das liegt einmal d der Kulturhoheit
der Länder, durch die e1in „umfassendes Büchereigesetz“ höchstens insofern

erreichen wäre,‘ als der gleiche Gesetzesvorschlag In allen Ländern die
erforderliche parlamentarische Mehrheit tinden zönnte. 1)as Zustandekom-
LHNCH solcher Gesetze dürften aber onl aunch die unerfreulichen Differenzen
behindert haben, dıe in der bisherigen Behandlung dieser Frage zwıischen
den kommunalen und den konfessionellen Volksbüchereisprechern sichtbar
wurden.

Der Ruf ach einem Büchereigesetz wurde 1949 laut, nachdem durch die
Währungsreform auch dem Buchschaffen wıeder eine wirtschaftliche rund-
lage  o} In Aussicht gestellt Wäar 1 Durch eın solches Büchereigesetz sollte er-
reicht werden, da „„1IN jedem Ort, in dem eıne Schule vorhanden ıst, auch
eine unentgeltlich zugängliche Volksbücherei geschaffen wird‘‘ 14 JLräger
dieser Volksbüchereijen sollten die Gemeinden oder Gemeindeverbände sein+45,
HKür den Fall; da{fß ausnahmsweilse aucn ‚„‚Büchereien VOoO Bildungsvereinen,
Ikıirchlichen oder gewerkschaftlichen Organisationen”” dıese Aufgabe über-
nähmen, wurde gefordert, diese mülsten „allgemeın zugänglich und inhalt-
Lich universal, 1mM Bestandsautibau und in der Verwaltung VOo  —; echter
Toleranz parıtätisch getr werden. {)as Land hätte ıIn solchen Fällen dar-
aut achten, daß die Hxistenz der Bücherel nıcht durch den Wechsel der
Lieiter oder der örtlichen Anschauungen über Wert un: orm der Bücherei
gefährdet würde.‘‘16

Wer mıt der Problematik der aterıe auch 11LUL ein wenig vertraut Wal,
mußte un diesen Formulierungen den Schlufß ziehen: Das erstrebte Büche-
reigesetz ollte, nıcht ausschliefßlich, doch prımär, den VO  un den
Kommunen eiragenen Büchereien zugute kommen. Von den konfessionel-
len Büchereien verlangte Ina.  a gegebenenfalls die Erfüllung VO rel Be-

dingungen: s1e müßten allgemeın zugänglich SEIN ; sie müliten das von ıhnen
seıt je gepflegte Auswahlprinzıp ihres Buchbestandes aufgeben; s1e sollten
sich schliefßslich untier dıie Aufsicht der staatlıchen Büchereistellen begeben.

Währgrid die Allgemeinzugänglichkeit der kon‘fessionpllen Volkshbüche-

12 Aus den Richtlinıen un Mehrjahresplänen der beiden genannten Länder C 1 -

halten dıe konfessionellen Büchereı:en bisher keinerle1ı Förderung.
Vgl besonders Langfeldt, Das Offentliche Büchereiwesen als Grundlage

der Volksbildung, in Büchereı LLn Biıildun Z (1950) 492/494; J ennewein_,Wir brauchen eın Büchereigesetz!, eb 495/504.
Langfeldt a.a.0 4983

15 So S 2 der VO.  — Jennewenn a.a.0 vorgelegten ‚„‚.Richtsätze®‘; Jennewenn modiıfizierte
S1E später dahin, dafii dies ın der Regel SEC1N solle, aber Ausnahmen möglich selen, vgl
Was ist das jiel eınes Büchereigesetzes?, eb 5 CL 167

Lan gfe;dt
45
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SC1 der nde twende ndsätzlie gegeben
die beiden ten Be ko essionellen Bü 16©igen ISUNSCH für
unannehmbar: Bei größterToleranz hinsichtlich der Konfession der Ve AaS -

SCr I1LLUSSCH SIeC solche Bücher aUus demBestand ihrer Bücherei ausschließen,
die Glaube und Sitte angreifen un: zersetzen EineUnterstellun der kon-
fessionellen Volkshbüchereien unter die Staatlichen Büchereistellen als Auf-
sichtsorgane würde Freiheitsverlust bedeuten, der kirchlichen
Volksbildungseinrichtung nıicht zugemute werden annn ihre fachliche Auf-
sicht Hegt bei den kirchlichen Zentralstellen un Diözesanstellen 13

So gesehen edeutete seinerzeıit dieses bedingte Angebot, die konfessio-
nellen Volksbüchereien das geplante Büchereigesetz einzubeziehen,
Wirklichkeit deren Ausschluß VOoO  b der Förderung durch öffentliche Mittel13.
Kın derart einse1t1ges Büchereigesetz hätte zur Folge gehabt, da{fß künftig
die Salız auf ihre Kigenleistung aNSCWIESCHNEN konfessionellen Volksbüche-

sıch allerorts hochdotierten kommunalen Büchereiwesen CN-
ber gesehen hätten, C1N€ Situation, bei der Ina  — nicht mehr VO C1INEeIN

reulichen Wettbewerb für das gute Buch reden könnte. An der Bonner Zen-
tralstelle des Borromäusvereins erkannte I1a  b diese Gefahr sehr und
seizte S1C.  h dagegen energisch wenn auch nıicht allem sachlich Wehr?29
un seither ist die Diskussion die Frage Büchereigesetzes auf bei-
den Seiten nıcht mehr ZUL uhe gekommen 71

17 Das Jäßt freilich dıe Möglichkeit offen, daß solche Literatur ı besonders begründe-
ten Fällen über die Fernleihe besorgt werden kann.

Selbstverständlich Warenhn und sind die kırchlichen Volksbüchereien korrektem
Nachweiıls über die Verwendung ötffentlicher Mittel gegenüber dem Geldgeber bereit.

Man Ikann hıer nicht, W 16 bisweilen geschieht, aut dıe VOoO Staat erhobene Kir-
chensteuer VeErWEISCH, die vorab A Erfüllung der Kultusausgaben der Kirchen dient.

Vgl Kommunalpolitische Blätter S (1951) < W ie stellen wW1 un Z

Büchereigesetz? kın Appell 1sere chrıistlichen Politiker Gemeinde und
Staat.

Vol Langfeldt, Zur Frage Büchereigesetzes, Kulturarbeit Dn
(1951) 46 1.; Jennewein ; Kommunalpolitische Blätter I, (1951) LEOFLET Zur
Diskussıon üuber 61  —; Volksbüchereigesetz. Nseren christlichen Politikern ı Ge-
meınde und Staat ZuU Beachtung;: Zuhorn, Offentliche Büchereı als Aufgabe der
Selbstverwaltung, Büchere: und Bildung S, (1951) 547/562, besonders 559 556;

Jansen, Kriıtische Betrachtungen zur Forderungdes Yages, eb 4, (
669/674; Kommunalpolitische Blätter D (1955) S73 Fördert die ffentlichen Bü-
chereien!; Langfeldt, Fördert die Offentlichen Büchereıjen! Eine Erwıderung,

Kulturarbeit 8’ (1956) 59f.; das 1955 verabschiedete IFLA-Memorandum bezeichnet
dıe Offentliche Bücherei SE begrenzter Grundlage“‘ als „unerwünscht‘*‘, vgl Bücherei
und Bıildung 5, (1956) 2 Hürten, Nichtgemeindeeigene und gemeinde-
ECISENE Volksbücherei:en Wıderstreit der Meınungen, Kommunalpoliti-
sche Blätter S, (1956) 395 f.; ders., Replık aut dıe „Erwıderung" VO Dr Lang-
teldt; 11 Kulturarbeit 5&, (1956) 156 J.; Langfeldt, Dilettantı:sches Büchersam-
meln der Büchereiwesen? FEın Schlufßwort, eb 7157/140; Jansen, Die Offent-
liıche Bücherelı Übergang, Bücherei und Bıildung S, (1956) 50 Eın
Versuch, die zwischen den kommunalen und den kirchlichen Volksbüchereien bestehen-
den Unterschiede der Auffassung skizzıeren, wurde 1 der U  ESCO-Denkschrift
Deutschland braucht Bücherei:en (Köln 195  A  Z Greven-Derlag) unternommen. Für 16e
Denkschrift wWAarTen uch die kirchlichen Büchereiverbände Beiträge und Materı1al
SCHANSEN worden. Die Herausgeber der Denkschrift haben dann den Abschnitt 111
‚„„‚Das kırchliche Büchereiwesen Deutschland*®*®* dem die dreı Verbände Z  — Darstel-
Jung kommen, Ausführungen ZU ;„„Verhältnis der kommunalen und kırchlichen Bü-
cherelı:en zueinander hne Absprache mıft den Betroffenen erweıter wobei alsche Be-



Liehen chere bän Bo verein, StX NIichaäsßuh (für B ern
und der Deutsche Verband6van_geliscäher Bücheréien haben, frei von alle
Polemik, ihren Standpunkt einer gemeinsamen „Grundsätzerklärung“
präzisiert??, in der sie, hne gegenüber den kommunalen Volksbüchereien
irgendeinen Monopolanspruch oder eine Präzedenz behaupten, ebenso
deutlich bekenntnismäßigen Auswahlprinzip des Buchbestandes 1n dem
oben skizzierten Sinn und der fachlicher Arbeit verpflichtenden Selbst-
verantwortlichkeit festhalten W1e sS1€E den Offentlichkeitscharakter der VO

ihnen geleisteten beit und den daraus resultierenden Anspruch auf Förde-
rungs durch die Offentlichkeit betonen2 Die an dieser Grundsatzerklärung
erneut entbrannte Diskussion tand ihren Höhepunkt ın einem Aufsatz des
Hamburger Büchereidirektors Rudol{£ Joerden, der Prinzip und Methoden
der kirchlichen Büchereien mıt der Büchereiarbeit im Bereich des Kom-
munismus auf eine Stufe stellte und ihnen die eINZIE „Ireie”” Büchereiarbeit,
eben die der ‚„Uffentlichen Büchereien*‘, entgegenhielt25. Dieser sachlich

unbegründéte 26 Angriff War um peinlicher, als Joerden wen1ge Wochen

hauptungen da{fß der hayerisclié Staat für den St Michaelsbund eine „beaufsiéh-
tigende Funktıon seiner Büchereistellen‘‘ ausübe un die Arbeıt des Bundes ‚„„M1t-trage‘ (43) weıteren Spannungen führten.

edruckt ın den Kommunalpolitisch Blättern 9, (1957) 130$. und 9, 72
(1957) 2 ferner 1n : Büchere: und Bildung 10, (1955) mıt Stellungnahme VO.  —

Langfeldt
23 Die Grundsatzerklärung leite den Offentlichkeitscharakter der L rchlichen Büche.

relarbeit aus der Stellung der Kirchen iın Deutschland ab; S1e erfüllen deren öffentliche
Aufgaben auft dem Gebiet des Volksbüchereiwesens.

Vgl. Anm Langfeldts Stellungnahme. Dazu L. Koep, Die kirchliche Büche-
reıarbeit ım katholischen Deutschland, dieser Zschr. 162, 1 (1958) 440/457.

R. Joerden, Auf ben Offentlicher Büchereien, 1nN: Büchere:i und Bildung11,1 (1959) 9/21, besonders 147
26 Joerden unterscheıdet zwischen „„‚Ifreier®‘ und ‚„„‚gebundener‘”‘ Büchereiarbeit ZU -

nächst einmal 1m Gegensatz der westlichen, demokratischen zur östlichen, kommunist1-
schen Welt, sıecht ber dann diesen Gegensatz uch innerhalb der westlichen Bücherei-
arbeiıt gegeben, ‚,da Christentum W1e Kommunısmus den aADNZCH Menschen ;beansprus
chen‘®‘; deshalb würden die Argumente der ‚„gebundenen‘“ Bücherelarbeit 1m esten
gegenüber der ‚„„Ireien‘” denen der ‚„‚kommunistischen‘”” Büchere1l1arbeit Osten bis 1n
den W ortgebrauch ahneln! Zum Beweis für diese These führt Joerden den ıIn dieser Zeit-
schriıft veröffentlichten Aufsatz des Verfassers (vgl Anm 24) in einem summarischen Zatat
an, das weder formal noch inhaltlich stichfest ıst und die In meinem Aufsatz angeführten
Sorgen und Bedenken gegenüber eiNer liberalistischen Büchereiarbeıt ungebührlich Ver-
einfacht. („Toleranz wird‘® Voxn Koep ‚„„gleichgesetzt mıit Indifferentismus. Freiheit ist NUur
möglich innerhalb entschiedener Konfession, Parteinahme ist Pflicht und Objektivität Ver-
rat . 14.) enn Joerden ZU. Ihema Toleranz Indifferentismus eın Zaitat von P. Os-
wald VO.  z Nell-Breuning SJ aus einem Aufsatz in dieser Zschr. (161 [1957/56| SZTEE.) aN-
führt, mu{fß C sıch gefallen lassen, da{fß auch da korriglert wird: Joerden zıtiert mıt
folgenden Auslassungen: ‚„„Immer wıeder werden Toleranz und Indıfferentismus verwech-
selt. JToleranz ıst geistige Auseinandersetzung. Dle Menschheıit buchstabiert immer noch
an der hohen Wissenschaft der Theorıe der JToleranz un macht ben die ersten, oft noch recht
unbeholfenen Gehversuche in der hohen Kunst praktischer Foleranz‘“‘ (15). Demgegenüber hat

Von Nell-Breuning gesagtl: ‚„„‚Immer wıeder werden Toleranz un Indiıfferentismus Ver-
wechselt, hat doch selbst 1n Mann VO  — der geistigen Größe eines Lessing ıch waıll mich
vorsichtig ausdrücken die scharfe Grenzscheide VON Toleranz und Indifferentismus biıs
ZU  — Unkenntlichkeit verwischt. Toleranz besagt nicht iıch halte deine Meınung für ebenso
zutreffend der unzutreffend, für ebenso gut oder schlecht, für ebenso achtbar der
ebenso geringzuschätzend W1€e-  b6 die me1in1ge; iıch bın jederzeit bereit, meine Überzeugung
gegen die deinige auszutauschen, mıt andgren W orten: ich abe keine Überzeugung und
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SSCHEn bequdr al einem ersten gemeinsamen Géspfäch 7 W iden Partnerh
Göttingen teilgenommen hatte, das L Hoffnungen für ‚ einen nunmehr
Iruchtbaren und sachlichen Verlauf der Kontroverse berechtigt hatte. Diese
Hoffnungen damit zunächst gründlich ZETS ort.

Kırst die Kenntnis dieser Vorgeschichte ermöglicht CS, die weıteren Formu-
lierungen i1ım Gutachten des Deutschen Ausschusses, für die Joerden als ma{ls-
geblicher Fachmann AauUus derVolksbüchereiarbeit hinzugezogen worden wWar A

In ihrer JIragweite verstehen. Als „Aufgabe*‘ der Volksbüchereien be-stiımmt das utachten und 1ese Bestimmung soll nıcht negiert werden —,
‚„„die Selbstbildung ihrer Besucher anzuregén“h28‚; ihre Arbeit liege ann 1m
ötftfentlichen Interesse, S1e diese Aufgabe erfüllten. An dieser Stelle
ist wieder Gelegenheit SCHOMNIMNEN, aut die konftessionellen Büchereien hın-
ZUuWwelsen, für die ebenso WIeE für die Werkbüchereien dasselbe gelte. Beiden
wird die TUr alle bestimmte » Volksbücherei«“ als ‚„Normaltyp der Ööffent-
lichen biıldungsbücherei“® In der pluralistischen Gesellschaft gegenüber-
gestellt?9. Das utachten behandelt annn die verschiedenen Abgrenzungen
des Buchbestandes einer „ Volksbücherei‘“‘ in ihrer Bestimmung als Bil-
dungseinrichtung Tür alle Schichten. Die hierzu gemachten Ausführungen
Abgrenzung gegenüber der wissenschaftlichen Bücherel, das Kıitschproblem,
as Problem der Kücksichtnahme un des Widerstandes gegenüber den
Leserwünschen und der uneingeschränkt oder eingeschränkt anzubietenden

Z  Z Literatur USW. sind diskutabel, ebenso die anschließenden Gedanken ZU
Volksbibliothekar als Volksbildner, Freihandausleihe un ZU. Aufbau
eines Büchereisystems miıt seinen verschiedenen Finrichtungen 90 Da „1IN
einer pluralistischen Gesellschafift eine Volkshbücherei weder eıne bestimmte
politische oder konfessionelle Richtung‘ propagieren och dem Indifferen-
tismus verfallen‘“‘ dürfe 31, gilt sicher tür die verstandene kommunale
Volksbücherei: der konfessionellen Volksbücherei wird 1119  - den festen kon-
Tessionellen Standpunkt nıcht abstreiten können, WwW1e€e CS das Gutachten ja
ohl auch mıiıt seinen Bemerkungen ber einen möglichen „Schwerpunkt““
vieler Büchereijen zuzugestehen scheint?32. ber annn lesen WIT: „Auch die
Büchereien der Konfessionen leisten heute oit gute Bildungsarbeit. Sie haben
sıch vielfach mıiıt Krfolg bemüht, sich aUus der Fmnge  o} des 1U Ap?lcägetisräl(ir{l,Erbaulichen und Unterhaltenden befireien und ihr Niveau heben. Wenn
s1te.unbeschadet ihres Schwerpunktes nıcht VOT allem der Schulung, sondern
der Bildung ihrer Benutzer dıenen, ihnen die Möglichkeit geben, auch _
sentliche Bücher anderer Überzeugungen und Gruppen kennenzulernen und

kann daher uch Sarl nıcht In Versuchung kommen, s1e  d dir aufdrängen wollen. Das
alles ist Lypıscher Indifferentismus, mas dieser uch tausendmal den hehren Namen der
Toleranz TÜr S1IC. ın Anspruch nehmen. Toleranz ist geıstige Auseinandersetzung aAaUS-=-
schhießlich miıt blanken W aflfen des Geistes hne Zuhilfenahme rostiger W affen solche
gıibt leider uch ım Arsenal des (Fe1istes und hne Zuhilfenahme äaußerer Machtmit-

..tel, auch InNan über S1E verfügt und ın der Lage wäre, mittels ihrer ‚s1egen'D7 Briefliche Auskunft durch das Sckretarıat des Deutschen Ausschusses VO 25. Mai
1960

28 Gutachten eb 671 eb eb
48
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werden In diesem I1

ange eutetem Zustandstadel versehenen Satz wird man,1durch oben skizzierten FErfahrungen, eine der bedenklichen Yormulie-
rungen des Gutachtens erblieken INUSSECN. Die Bemerkungen, die dem
„heute Q und ı der - einseitigen Verwendung der Begriffe „apologe-tisch‘® un„erbaulich“‘‘ liegen, sollen lier nicht allzu erns genommen WEeT-
den Der „Schulung“‘ ihrer Leser, S WIC dasGutachten diesen JLerminus aus
der Kadersprache versteht, haben diekonfessionellen Büchereien och 116

gedient, SC1 denn, Ina  am} definiert (und diffamiertdamit) die bewußte Her-
anbildung des Menschen ZUuU. entschieden bekennenden Christen alg „Schu-
lung®. Das Gutachten hätte solche verwırrenden, jedenfalls aber mißver-
ständlichen Formulierungen besser vermieden. (Weshalb verschont das Gut-
achten eigentlich die kommunalen Büchereien grundsätzlich nıt solchen }Kr-
mahnungen, für die doch, W1C jeder weilß3ß, der praktischen VWirklichkeit
Kntsprechendes gilt

Faktisch wird l1ler C1MN Katalog VOo  an Bedingungen aufgestellt für die An-
erkennung der konfessionellen Büchereien ı ihrer „Öffentlichen Funktion“®®
AaUus der ann auch das Recht Oötftfentlichen Förderung resultiert. Man
au ß sıch iragen, w as das Gutachten unter der Forderungversteht, die kon-
fessionelle Bücherei mUuSsse, WEn S11  ® als ‚„OÖffentlich‘® anerkannt SCIiIN wolle,
ihren Benutzern ‚„„die Möglichkeit geben, uch wesentliche Bücher anderer
Überzeugungen nd Gruppen kennenzulernen‘‘. Die konfessionellen Volks-
büchereien werden unbeirrt dem oben skizzierten Auswahlprinzip ihres
Buchbestandestesthalten. Bücher einzustellen, die die Grundlage VOoO  — Glaube
und Sitte angreifen oder zersetzen, annn iIna  —_ konftfessionellen Büche-
PEl ebensowenig zumuten, WIe etiwa e111e sogenannte „Treie‘® Volksbücherei
Bücher einstellen darf, die die Grundlagen des Staates der der freiheit-
liehen Ordnung und Sitte gefährden. elcher Buchbestand ı SC1iN: konfes-
sionelle Volksbücherei hineingehört, das entscheiden ıst nicht Sache
irgendwelcher außerkirchlicher Stellen, S1C auch ı den Fragen der
Büchereiverwaltung Fachstellen SC1I1. Im übrigen sollten Kriterien für den
„ÖOÖffentlichkeitscharakter“‘ kirchlichen Finrichtung, die diesen Cha-
rakter als solche besitzt und seıit langem für sich ı Anspruch nımmt 94, nicht
EINSELTL Testgelegt werden.

eb
34 In SECINECHN) vielbeachteten Aufsatz Zur Funktion der Offentlichen Bücherei,

111° Bücherei und Bildung 710, (1958) hat Dirks gemeint, die „„UOffentliche Bü-
cherei‘®‘ Gegensatz ZU. konfessionellen ‚„„‚Richtungsbücherei‘“ die grundsätz-
lich bejaht, ‚„„neutral®” Sinn VO. Loyalıtät, Objektivıtät SC112. Hier ıst der Begrıff‚„‚öffentlich“®‘ ZU Unrecht inhaltlich eingeengt; die Forderungen sınd zutreffend Nu.  m$ für
die VO denKommunen geführten , ‚öffentlichen Büchereien‘“‘ »10) wollte Dirks uch Ver-
standen (briefliche Pa TT TE L  M1tteüung VO 1953 die Schriftleitung). Die ‚„„‚Grund-satzerklärung der kırchlichen Büchereiverbände‘‘ formuliert dementsprechend: 9n  1€ Tat-
sache, daß dıe kirchlichen Büchere:en ihre Arbeiıt auf dem Boden bekenntn:smäßigen Chri-
stentums leisten, kann iıhrem Offentlichkeitscharakter nicht wıdersprechen, weıl die Be-
grifife ‚öffentlich‘ und ‚weltanschaulich neutral® nıcht gleichbedeutend ınd o
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Erfreulicherweise verzichtet das utachten darauf, diesen Katalog VO  =-

Bedingungen die Unterstellung der konfessionellen Volksbüchereien unter die
Aufsicht der staatliıchen Büchereistellen autfzunehmen 35 ber e1INe weitere
Forderung wird erhoben, die wiederum die koönfessionellen Volksbüchereien
erheblich überfordert So lobenswert die für die personelle Betreuung der
Volksbüchereien aufgestellten Normzahlen SC1IIH INOSCNH, die auch 1 kom-
unalen Bereich och sehr Jange eEiIN Wunschziel bleiben dürften INa  —_ darf
S1C nıcht CLHEIN Nachsatz auch als die konfessionellen Volksbüche-
TeE16 verpflichtend erklären, ohne dafß deren Struktur (Pfarrprinzip und
Seelenzahl sSLia Zivilgemeinde und Kinwohnerzahl) berücksichtigt wird Im
übrigen dürfte, w as Gutachten Tür die kleineren ommunalen Büche-

als wünschenswert herausgestellt wird für die konfessionellen Büche-
durchweg bereits gegeben seCc Was INa dort VO  — dem Lehrer

wartet, bringt 1er der geistliche Lieiter ZLUWESC, Dagegen ıst dem Gutachten
beizupflichten, dafi ungenügend ausgebildete Arbeitskräfte für die verant-
wortliche Büchereijarbeit nıcht eingestellt werden sollten: dıe Ausbildung
der ehrenamtlichen Mıitarbeiter wWwWar und 1st C1M drängendes Anliegen der
konfessionellen W16 kommunalen Volksbüchereien. Auf keinen Kall aber
dürfte INa  . dem C111 Partner die Vor Erfüllung Zustandes auferlegen,
den INa  — durch das Gesetz e1m anderen Partner erst erreichen möchte.

TERMINOLOGISCHE BEDENKEN
Die Verfasser des Gutachtens haben selbst empfunden, da{fß die Charak-

Lerısıerung der beıden gegebenen Arten VO  — Krwachsenenbildung miıt den
beiden Gegensatz ZU Ausdruck bringenden Adjektiven „Irei „ge'
bunden milßverständlich 1sT 206 Wır INCLNCHI, S1C SC1I nıcht NUr milßverständ-
lich und Talsch sondern zudem ihrer Wirkung auft den nıicht eben
tieferem Nachdenken neigenden Zeitgenossen eben doch wertend und das
könnte tür die Bildungsarbeit der Kirchen ohl leicht bedeuten abwer-
tend WIeC eiwa der zilierie Aufsatz VO oerden ze1gt

Kıs 1sTt ohl S da{fs sich dieses Gegensatzpaar ZULr Charakterisierung VEl -

schiedener Fanrichtungen überhaupt nıcht eıgnel Keiner der beiden Wort-
inhalte 13181 sıch monopolisieren, ebensowenig WI16C auch die anderen (B

35 Die Ausführungen des Gutachtens ‚„„Arbeitsstelle für das öffentliche Büchere1l-
wWesell (CO) betreiten ebenfalls DUr das kommunale Büchereiwesen Wenn dann he1lst
‚„„Eın Nn Kontakt mM1 den konfessionellen Büchereı:en und gegebener elit ihre Be-
teıligung sınd anzustreben kann das DUr Sinn Partnerschaft verstanden
werden

Gutachten Anmerkung ‚„‚Man hat der Mifßverständlichkeit dıeser Aus-
drücke vorgeschlagen, die freie als ‚offene der als ‚verbindende e gebundene als
‚gruppengebundene bezeichnen. och kann nıcht Aufgabe dieses Gutachtens S  9
dıie üblichen Bezeichnungen durch andere erseize Dem egenüber 1st tfestzustel-
len, da{iß sıch keineswegs Begriffe handelt die Bereıch der Volksbüchereı ‚„„üb-
hich“ sıind In anderen Bereichen SCTIrer kulturellen Arbeit twa aut dem Sektor Schule
und ohltahrt sınd zudem dıie ‚„‚Ireıen Jräger gerade die nıcht staatlıch der kommunal
‚‚gebundenen””!
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spräch befindlichen Termini „Volksbücherei“ und ‚„Offentliche Bücherei“‘
die das Gutachten ebenfTalls, WEn wörtlich nehmen,1Ur den kommu-
nalen Einrichtungen zugesteht ®” Hs ist eigentlich merkwürdig, da{fß INa  -

sich sehr sträubt die Institutionen, hüben WIC drüben, eım Namen
DNEILNCKN und VO  un C1Ner ‚„kommunalen“‘ und ‚„kirchlichen“‘ Volksbildungs-
arbeit sprechen. Die kirchliehen Büchereien C1Ner solchen ter-
minologischen Abgrenzung aufrichtig bereit38®, zumal darin ja gerade die
„Bindung”‘ ihrer Arbeit ıhren Auftrag Z Ausdruck ame.:

Eis ist bedauerlich da{iß keine Gelegenheit gegeben WAar, diese Bedenken
das Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und

Bildungswesen rechtzeitig VOL Erscheinen äaußern Kın Gutachten,
das mıt Cin WCN18 mehr Verständnis auch für die Arbeit der kirchlichen Kr-
wachsenenbildungseinrichtungen Formulierungen gekommen WAaLC, dıie
allerseits aANSCHOMUNEN werden können, hätte der Sache un auch der Befrie-
dung des zwischen den Gruppen ührenden Gesprächs besser gedient Kıs
1ST jedenfalls soll die Kluft nicht och weılter vertieft werden, dringend
forderlich da{fß die inzwischen eEINSELLLE zwischen den Vertretern der „Ireien
Krwachsenenbildung un der Konferenz der Kultusminister Ulm geflühr-
ten Verhandlungen endlich den harakter erhalten, den Walter Dirks selbst
Sprecher auf diesen Verhandlungen, eindringlich beschworen hat als C611n

sachliches, VO  a allen Beteiligten geführtes Gespräch un nıcht als EeELINeE C11I1-

se1l1ge Abmachung FKinrichtungen mıiıt den Vertretern des Volkes,
denen das Gutachten freilich merkwürdigerwelse ‚,C11 HNAL CS Interesse‘®®
zusprechen möchte 39

Die Realısıerung der Freiheit
BINKOWSKI

Die Auseinandersetzung zwischen Ost un West Ist ZU Kennzeichen ULSCTETr

Zeit geworden Sie greift deshalb tief erschüttert und beunruhigt die
Menschen, weıl .11 Kingen VO  > geschichtsentscheidenden Folgen 1st Ks
geht diesem Kampf nicht allein die Herrschaft ber die Welt sondern
VOr allem die Möglichkeit Freiheit qals Mensch leben Der Boische-

k a Aa

n al a E Dla
W1SINUS sucht durch eu«cC ethoden den Menschen SCINEIN Wesen IA 111

dern, ihm Freiheıit nehmen, iıh; schliefßlich total vergesell-
Gutachten Anmerkung; selbstverständlich sS1iN uch gelegentlich vorgetiragene

Monopolansprüche konfessioneller Kinrıchtungen abzulehnen.
Dabei /are allerdings beachten, da{fß der Deutsche Volkshochschulverband nicht

auf kommunaler Basıs errichtet ist
Gutachten
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